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Ich glaube, kapa, du weißt selbst, was richtig ist. Unterstütze die betroffenen Kollegen, so gut
du kannst oder geh zum Anwalt, wenn du selbst betroffen bist.

Es geht den Schulleiter einen feuchten Kehrricht an, warum jemand krankgeschrieben war und
er hat sowohl eine Fürsorgepflicht als auch die Aufgabe, das Hausrecht durchzusetzen.

Ich arbeite in einer ähnlichen Situation und weiß daher, dass "geh halt einfach", leider eben
nicht einfach ist.

Ich würde mich in beiden Fällen an den Vorgesetzten des SLs wenden und damit leben, dass
der Chef entweder eins auf den Deckel bekommt und ich meine Ruhe habe, oder dass es
hinterher noch schwieriger wird. Beschissen ist die Stiuation allemal. Haltet zusammen.
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